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1  

Allgemeine Bestimmungen 

1. Die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben 

beruhen auf den Statuten, dem Stiftungsregle-

ment und den Anlagerichtlinien der Helvetica 

Life Investment Foundation. 

2. Dieser Prospekt, die Statuten, das Stiftungsreg-

lement und die Anlagerichtlinien regeln und er-

läutern die Beziehungen zwischen den Anlegern 

und der Helvetica Life Investment Foundation. 

Die genannten Dokumente bilden insbesondere 

die Grundlage für die Ausgabe und Rücknahme 

von Ansprüchen gegenüber der Anlagestiftung. 

Bei Widersprüchen gehen das Gesetz, die da-

rauf basierende Rechtsprechung, Statuten, 

Reglement und Anlagerichtlinien sowie Ände-

rungen derselben dem Prospekt vor. 
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Anlagestiftung 

1. Die Helvetica Life Investment Foundation ist 

eine Stiftung schweizerischen Rechts im Sinne 

von Art. 53g ff. des Bundesgesetzes über die 

berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invali-

denvorsorge (BVG) vom 25. Juni 1982 sowie 

Art. 80 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbu-

ches (ZGB) vom 10. Dezember 1907 und unter-

steht der Aufsicht des Bundes. 

2. Die Helvetica Life Investment Foundation be-

zweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der 

ihr von den Anlegern anvertrauten Vorsorgegel-

dern nach dem Prinzip der Risikoverteilung 

durch gemeinsame Verwaltung aller Vermögen. 

3. Als Anleger der Helvetica Life Investment Foun-

dation sind zugelassen: 

a. Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstige 

steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in 

der Schweiz, die nach ihrem Zweck der 

beruflichen Vorsorge dienen; und 

b. Personen, die kollektive Anlagen der 

Einrichtungen nach Buchstabe a ver-

walten, von der Eidgenössischen Fi-

nanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsich-

tigt werden und bei der Helvetica Life 

Investment Foundation ausschliesslich 

Gelder für diese Einrichtungen anle-

gen. 

4. Über die Aufnahme neuer Anleger entscheidet 

die Geschäftsführung. 
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Stiftungsvermögen 

1. Das Stiftungsvermögen der Helvetica Life In-

vestment Foundation setzt sich aus dem 

Stammvermögen und aus dem Anlagevermö-

gen, das von den Anlegern zum Zweck der Ver-

mögensanlage eingebracht wird, zusammen 

und unwiderruflich der Personal-vorsorge gewid-

met. 

2. Das Anlagevermögen setzt sich aus gleichen, 

nennwertlosen und unentziehbaren Ansprüchen 

eines oder mehrerer Anleger zusammen. Die 

Ansprüche sind keine Wertpapiere, sondern 

buchhalterisch erfasste Beteiligungseinheiten. 

Die Verurkundung in Wertpapierform ist ausge-

schlossen. 
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Immobilienanlagen 

1. Immobilienanlagen generieren dank Mieteinnah-

men regelmässige Erträge und bieten die Mög-

lichkeit einer Wertsteigerung. Dadurch unter-

scheiden sich Immobilien grundsätzlich von 

anderen Anlageklassen und haben in der Regel 

mit diesen nur eine schwache Korrelation. Da-

her haben Immobilien tendenziell eine stabilisie-

rende Wirkung auf ein breit angelegtes Vermö-

gensportfolio. Wichtige Faktoren für den Erfolg 

von Immobilienanlagen sind u.a. das Bevölke-

rungswachstum, die Nutzungsart und/oder allfäl-

lige Umnutzungsmöglichkeiten, die Beschäfti-

gung, die wirtschaftlichen und infrastrukturellen 

Rahmenbedingungen wie auch das Zinsniveau. 

2. Immobilien als Investitionsanlage beinhalten  

üblicherweise Grundstücke im Allein- und Mitei-

gentum, inklusive Stockwerkeigentum, Bauten 

im Baurecht sowie Bauland. Bei Immobilien als 

Kapitalanlage ist dabei insbesondere zu unter-

scheiden zwischen: 

▪ Wohnliegenschaften, kommerziell ge-

nutzte Liegenschaften und Bauten mit 

gemischter Nutzung; 

▪ Bauland oder Abbruchobjekten; sowie 

▪ Spezialbauten. 
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5  

Anlagefokus und Anlagepolitik  

1. Unter Berücksichtigung einer angemessenen 

Risikoverteilung investiert die Anlagegruppe in 

Liegenschaften in der Schweiz. Die Anlagen er-

folgen unter Einhaltung der Grundsätze und 

Richtlinien des Bundesgesetzes über die berufli-

che Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-

sorge (BVG) und der zugehörigen Ausführungs-

erlasse, namentlich der Verordnung über die 

Anlagestiftungen (ASV). 

2. Die Anlagegruppe bezweckt den Erwerb, die 

Entwicklung, das Halten und die Veräusserung 

von Immobilien in der Schweiz. Dabei soll für die 

definierte Anlagestrategie eine markt- und risiko-

gerechte Rendite für die Anleger erwirtschaftet 

werden. Eine ausgewogene Diversifikation soll 

durch eine Differenzierung von Regionen, La-

gen und Nutzungsarten erreicht werden. Zur Er-

tragsoptimierung kann die Helvetica Life Invest-

ment Foundation innerhalb der in den 

Anlagerichtlinien vorgegebenen Grenzen 

Fremdkapital einsetzen. 

3. Die Anlagegruppe verfolgt das Ziel, ein ge-

mischtes Immobilienportfolio mit einem Wohn-

anteil von mindestens zwei Dritteln auf- und 

auszubauen. Dabei werden direkte oder indi-

rekte Investitionen in Liegenschaften mit Wohn-, 

wie auch gewerblicher Nutzung angestrebt. 

Marktabhängig kann das Verhältnis zwischen 

Erträgen auf Wohn- und Gewerbenutzung vari-

ieren, wobei der Anteil an Wohn- oder wohnähn-

licher Nutzung übergewichtet wird. 

4. Die Anlagegruppe investiert in Liegenschaften, 

die sich an Lagen mit einer guten Infrastruktur 

und einer stabilen Bevölkerungsentwicklung be-

finden, und konzentriert sich auf traditionelle 

Mietwohnungen bzw. moderne Wohnformen. Im 

Anlagefokus stehen sowohl neue und neuwer-

tige Bestandesliegenschaften als auch Objekte 

mit Sanierungs-, Umnutzungs- oder Entwick-

lungspotential Zusätzlich sollen im Sinne einer 

gezielten Beimischung, durch die eine langfristig 

orientierte Wertentwicklung unterstützt wird, Lie-

genschaften mit kommerziellem Charakter bzw. 

Bauland und Entwicklungsprojekte erworben 

werden. Bei den Entwicklungsprojekten handelt 

es sich um Entwicklungen für das eigene Portfo-

lio (zukünftige Bestandesliegenschaften bzw. In-

vestment Properties) oder um Entwicklungen, 

die für den Verkauf bestimmt sind (Promotionen 

bzw. Trading Properties). 

5. Als erweiterte Grundlage sollen Trends, die 

durch ein stetig wandelndes Marktumfeld ent-

stehen und folglich auf die Nutzermärkte wie 

auch auf Investorenbedürfnisse Einfluss neh-

men, zur Identifikation von neuen und chancen-

reichen Immobilieninvestitionsformen dienen. 

6. Mittels eines ganzheitlichen und aktiven Ma-

nagementansatzes verfolgt die Helvetica Life  

Investment Foundation das Ziel, ihren Anlegern 

einen nachhaltigen Mehrwert zu erwirtschaften. 
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Anlagerichtlinien 

Der Stiftungsrat der Helvetica Life Investment Foundation 

hat folgende Anlagerichtlinien erlassen: 
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Geschäftsmodell 

Die Helvetica Life Investment Foundation hat sich zur 

Umsetzung ihrer Strategie für ein Delegationsmodell ent-

schieden. Sie delegiert, soweit zulässig, die Geschäfts-

führung und die Bewirtschaftung der Anlagegruppe an ei-

nen dafür spezialisierten Anbieter, namentlich die 

Helvetica Property Investors AG. Die Oberleitung wie 

auch die Entscheidungskompetenz bei Anlageentschei-

den obliegt der Helvetica Life Investment Foundation res-

pektive deren dafür verantwortlichen Organen. 
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Organisation 

1. Die Gesamtleitung der Helvetica Life Investment 

Foundation obliegt dem Stiftungsrat. Die Aufga-

ben des Stiftungsrates sind in der Verordnung 

über die Anlagestiftung (ASV), in den Statuten, 

im Stiftungsreglement sowie im Organisations-

reglement geregelt.  

2. Der Stiftungsrat besteht aus mindestens drei 

und maximal sieben fachkundigen Mitgliedern, 

die natürliche Personen sein und über einen gu-

ten Ruf verfügen müssen. Der Stiftungsrat ist je-

derzeit so zusammengesetzt, dass er als Ge-

samtgremium über ausreichend Fachwissen im 

Immobilienbereich verfügt. Die Stifterin, deren 

Rechtsnachfolger und Personen, die mit der 

Stifterin wirtschaftlich verbunden sind, dürfen 

höchstens von einem Drittel des Stiftungsrates 

vertreten werden. 

3. Die Geschäftsführung der Helvetica Life Invest-

ment Foundation wird, soweit gesetzlich zuläs-

sig, an die Helvetica Property Investors AG de-

legiert. Auch das Immobilien-Management, das 

Investment-Management sowie das Projekt-Ma-

nagement wird an die Helvetica Property Inves-

tors AG delegiert.  

4. Der Stiftungsrat kann zu seiner Beratung und 

fachlichen Unterstützung sowie zur Bearbeitung 

bestimmter Aufgaben Kommissionen, Fachaus-

schüsse und Arbeitsgruppen einsetzen. Diese 

Gremien treten, wo nichts anderes vorgesehen 

ist, nach aussen nicht selbständig im Namen 

der Helvetica Life Investment Foundation auf. 
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Weitere Parteien 

1. Sämtliche Aufträge an die nachfolgend aufge-

führten Parteien werden derzeit und bis auf  

weiteres ausgeübt.  

2. Die Liegenschaftsverwaltung wird zurzeit an da-

für qualifizierte Dienstleister delegiert. Sie kann 

in einem späteren Zeitpunkt an die Helvetica 

Property Investors AG delegiert werden. 

3. Zur regelmässigen Schätzung der Grundstücke 

und zur Prüfung der Verkehrswerte der Immobi-

lien wird mindestens ein unabhängiger Schät-

zungsexperte von der Helvetica Life Investment 

Foundation eingesetzt. Zur Erfüllung dieser Auf-

gaben hat die Helvetica Life Investment Foun-

dation die Schätzungsexperten der Wüest Part-

ner AG, Zürich, beauftragt. 

4. Die Depotbank der Helvetica Life Investment 

Foundation ist die Bank J. Safra Sarasin, Basel. 

5. Die Aufgaben der Revisionsstelle, der Pricewa-

terhouseCoopers AG, Zürich, richten sich nach 

Art. 10 ASV.  

6. Eine grafische Übersicht der Organisation findet 

sich in Anhang 1 zu diesem Prospekt. 
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Ansprüche 

Die Anlagegruppe hat eine offene Struktur und selbst  

keinen Endzeitpunkt (Evergreen-Struktur). 
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Ausgabe, Zession und Rücknahme 

1. Die Geschäftsführung beschliesst über die Aus-

gabe von Ansprüchen (Emissionen) sowie über 

die entsprechenden Modalitäten. Den bisheri-

gen Anlegern steht dabei ein Vorwegzeich-

nungsrecht im Verhältnis ihrer bisherigen Beteili-

gung zu. Beteiligt sich ein Anleger nicht oder 

nicht vollumfänglich an der Emission, so können 

die nicht übernommenen Ansprüche den übri-

gen Anlegern nach Massgabe ihrer Beteiligung 

angeboten werden. 

2. Die Geschäftsführung ist berechtigt, zur Auf-

nahme neuer Anleger im Zusammenhang mit 

Sacheinlagen oder Kapitalzusagen das Vorweg-

zeichnungsrecht zu beschränken oder aufzuhe-

ben. 

3. Die Geschäftsführung bestimmt die Art und Mo-

dalitäten der Liberierung. Zulässig sind Einlagen 

in Geld oder durch Sacheinlagen. 

4. Der Ausgabepreis entspricht dem Inventarwert 

je Anspruch, zuzüglich einer Ausgabekommis-

sion, die von der Geschäftsführung festgelegt 

wird. Ein Teil der Ausgabekommission kann für 

die Bezahlung von Vertriebskommissionen an 

Dritte verwendet werden. 
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5. Für die Durchführung der Ausgabe von Ansprü-

chen und die Vornahme der damit allenfalls zu-

sammenhängenden Publikationen ist die Ge-

schäftsführung zuständig. Sie entscheidet dabei 

auch über die Zuteilungsmethode bei Über-

zeichnungen. 

6. Aufgrund mangelnder Investitionsmöglichkeiten 

kann die Anlagegruppe für Zeichnungen  

vorübergehend geschlossen werden. 

7. Grundsätzlich können Anleger jederzeit mittels 

schriftlicher Mitteilung die Rücknahme und Aus-

zahlung aller oder eines Teils ihrer Ansprüche 

verlangen. Der Stiftungsrat ist allerdings berech-

tigt, Anlagegruppen mit wenig liquiden Anlagen 

(u.a. Immobilien-Direktanlagen) bei deren  

Bildung zu befristen und für Rücknahmen zu 

schliessen (geschlossene Anlagegruppen). 

8. Der Stiftungsrat ist berechtigt, bei der Gründung 

einer Anlagegruppe in begründeten Fällen eine 

Haltefrist von höchstens fünf Jahren festzule-

gen.  

9. Der Geschäftsführung kann unter ausseror-

dentlichen Umständen, insbesondere bei Liqui-

ditätsengpässen aufgrund schwer liquidierbarer 

Anlagen, die Rücknahme von Ansprüchen aller 

oder einzelner Anlagegruppen bis zu 24 Monate 

aufschieben. Als schwer liquidierbar gelten  

Anlagen, die direkt in Immobilien und in Hypo-

thekaranlagen investieren.  

10. Wird die Rücknahme von Ansprüchen aufge-

schoben, so sind alle betroffenen Anleger sofort 

und unter Angabe der Aufschubfrist darüber zu 

informieren. Während der Aufschubfrist bleiben 

sämtliche Rechte der Anleger bestehen.  

11. Bei der Festsetzung des Rücknahmepreises 

wird auf das am Ende der Aufschubfrist gültige 

Nettovermögen der Anlagegruppen abgestellt. 

Der Rücknahmepreis entspricht dem Inventar-

wert pro Anspruch zum Rücknahmezeitpunkt 

abzüglich Spesen und Abgaben, die aus der 

Devestition von Anlagen infolge Rücknahme 

von Ansprüchen durchschnittlich entstehen. 
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Sacheinlagen 

1. Sacheinlagen sind nur zulässig, wenn sie mit 

der Anlagestrategie der jeweiligen Anlage-

gruppe vereinbar sind und die Interessen der 

übrigen Anleger durch die Entgegennahme von 

Sacheinlagen nicht beeinträchtigt werden. 

2. Der Preis einer Immobilie wird durch den Schät-

zungsexperten bewertet, wobei diese Bewer-

tung durch einen zweiten Schätzungsexperten 

überprüft wird, der über die erforderlichen Quali-

fikationen verfügt und vom ersten Schätzungs-

experten sowie der Helvetica Life Investment 

Foundation unabhängig ist. 

3. Die Helvetica Life Investment Foundation lässt 

den Wert der Immobilien einmal jährlich durch 

die Schätzungsexperten schätzen. Weichen die 

Bewertungen der beiden Schätzungsexperten 

voneinander ab, gilt der Durchschnittswert der 

Schätzungen. Die Geschäftsführung erstellt  

einen Bericht über alle erfolgten Immobilien-

Sacheinlagen. Art, Ort, Preis und Bruttorendite 

bzw. zu erwartende Bruttorendite der Sachein-

lagen sind pro Objekt im Anhang aufzuführen. 

4. Alle Sacheinlagen werden zuhanden der Revisi-

onsstelle protokolliert. Die Revisionsstelle prüft 

die zeitgleiche Bewertung der eingelieferten 

Sacheinlagen und der ausgegebenen Ansprü-

che. Bei Immobilien-Sacheinlagen prüft die Re-

visionsstelle zudem die gewählte Schätzungs-

methode und die Art der Ermittlung und die 

Angemessenheit des Preises. Die Revisions-

stelle bestätigt im Revisionsbericht das ord-

nungsgemässe Vorgehen in Übereinstimmung 

mit den Bestimmungen von Art. 20 Abs. 3 und 

Art. 41 Abs. 4 ASV. 
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Bewertung 

1. Bei der Erstemission bestimmt die Geschäfts-

führung den Preis eines Anspruchs. 

2. Nach der Erstemission bemisst sich der Wert 

(Inventarwert) eines Anspruchs nach dem jewei-

ligen Nettovermögen der betreffenden Anlage-

gruppe am Bewertungsstichtag, geteilt durch die 

Anzahl der bei dieser Anlagegruppe bestehen-

den Ansprüche. 

3. Das Nettovermögen besteht aus dem Verkehrs-

wert der Anlagen zuzüglich allfälliger Erträge 

und Zinsen abzüglich aller Verbindlichkeiten und 

der geschätzten Liquidationssteuern und -kos-

ten. 

4. Der Verkehrswert der Anlagen bemisst sich a) 

bei kotierten sowie anderen an einem geregel-

ten, dem Publikum offen stehenden Markt ge-

handelten Anlagen nach dem aktuellen Kurs-

wert; b) bei Hypothekaranlagen nach dem 

Nominalwert der Forderungen unter Berücksich-

tigung der aktuellen Zinsen und Kreditrisiken; c) 

bei Anlagen ohne aktuellen Kurswert nach dem 

Preis, der bei einem sorgfältigen Verkauf erzielt 

würde; d) bei Immobilien nach der letzten, durch 

den unabhängigen Schätzungsexperten vorge-

nommenen Schätzung. Der Stiftungsrat kann je-

derzeit eine Neuschätzung einzelner oder aller 
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Immobilien vornehmen lassen. Bei ersichtlichen 

wesentlichen Änderungen seit der letzten Schät-

zung von Immobilien hat eine solche vor Inven-

tarwertberechnung zu erfolgen. 

5. Das Nettovermögen und der Inventarwert eines 

Anspruchs werden mindestens auf Ende des 

Geschäftsjahres sowie auf jeden Tag hin be-

rechnet, auf welchen Ansprüche ausgegeben 

oder zurückgenommen werden. 
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Thesaurierung / Ausschüttung 

1. Die jährlichen Nettoerträge der Anlagegruppen 

werden grundsätzlich nicht an die Anleger aus-

geschüttet, sondern dem Kapital zugeschlagen 

(Thesaurierung) und laufend reinvestiert. 

2. Der Stiftungsrat kann festlegen, dass in einzel-

nen Anlagegruppen der jährliche Nettoertrag 

nach Massgabe der Ansprüche an die Anleger 

ausgeschüttet wird. 

3. Werden Erträge ausgeschüttet, so legt der Stif-

tungsrat die Höhe der Ausschüttung fest, wobei 

es ihm freisteht, zusätzlich zum Nettoertrag 

auch einen Anteil des Kapitalwertes auszuzah-

len. 
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Kapitalzusage und -abruf 

1. Die Geschäftsführung kann im Hinblick auf den 

Erwerb von Ansprüchen Kapitalzusagen zu  

jedem Zeitpunkt und in beliebiger fester Höhe  

entgegennehmen. 

2. Kapitalzusagen enthalten das unwiderrufliche 

und unbedingte Versprechen, auf erstes Verlan-

gen der Geschäftsführung (Kapitalabruf) einen 

oder mehrere Ansprüche bis zum Betrag der 

Kapitalzusage gegen Einlage in Geld oder im 

Einverständnis mit der Geschäftsführung als 

Sacheinlage zu liberieren. 

3. Die Geschäftsführung ist in der Entgegennahme 

und im Abruf von Kapitalzusagen vollkommen 

frei. Es besteht kein Anspruch auf vollständigen 

oder teilweisen Abruf einer Kapitalzusage. Der 

Abruf von Kapitalzusagen kann in einer oder 

mehreren Tranchen erfolgen. Die Kapitalzusage 

gilt für 24 Monate ab Eingang der Mitteilung bei 

der Stiftung.  

4. Anleger, deren Kapitalzusage noch nicht voll-

ständig abgerufen worden ist, haben vorbehält-

lich der Regelung bezüglich Unterschreitung 

des Schwellenwerts der Kapitalzusagen ein 

Recht auf proportionale Teilnahme an jedem 

Kapitalabruf im Verhältnis zu den von anderen 

Anlegern noch nicht abgerufenen Kapitalzusa-

gen. 

5. Für Kapitalabrufe im Rahmen getätigter Kapital-

zusagen ist eine Zahlungsfrist von mindestens 

10 Tagen einzuräumen, nach deren Ablauf der 

säumige Anleger in Verzug gerät. Im Verzugsfall 

ist ein Verzugszins zu bezahlen, wobei der Zins-

satz als Saron plus 2% ermittelt wird, mindes-

tens jedoch 2% beträgt. Der Verzug hält an, bis 

der Anleger nachträglich seine Kapitalzusage 

leistet. Dauert der Verzug 30 Tage, so kann der 

Stiftungsrat den Abruf annullieren. 

6. Im Annullierungsfall erlöschen das Recht und 

die Pflicht des säumigen Anlegers auf Teil-

nahme am betroffenen Kapitalabruf. Er bleibt  

jedoch zur Bezahlung der bis zur Annullierung 

aufgelaufenen Verzugszinse sowie einer Kon-

ventionalstrafe in Höhe von 5% des annullierten 

Kapitalabrufes verpflichtet. Die Geschäftsfüh-

rung ist berechtigt, den annullierten Kapitalabruf 

nach den geltenden Bestimmungen den übrigen 

Anlegern zur Erfüllung anzubieten. Im Übrigen 

behält sich die Helvetica Life Investment Foun-

dation vor, im Interesse der Anlagegruppe ge-

gen säumige Schuldner vorzugehen. Dazu ge-

hört die Möglichkeit, mit einem Abschlag die 

Ansprüche des säumigen Anlegers zwangs-

weise zurückzunehmen und/oder zusammen mit 

der offenen Kapitalzusage an andere Anleger zu 

übertragen. 

7. Das Recht des Anlegers auf Teilnahme am  

Kapitalabruf von Anlegern, deren Kapitalzusage 

noch nicht vollständig abgerufen worden ist, 

wird ausnahmsweise eingeschränkt, wenn ein 

Kapitalabruf dazu führen würde, dass der Rest 

der noch nicht abgerufenen Kapitalzusage unter 

einem bestimmten Schwellenwert liegt. Der 

Schwellenwert wird von der Geschäftsführung 

festgelegt und gilt für alle nach der Festlegung 

herausgegebenen Kapitalabrufe. Die betroffe-

nen Kapitalzusagen bis zur Höhe des Schwell-

wertes werden bei der Beteiligung an Kapitalab-

rufen vorab berücksichtigt. Darüber hinaus 

erfolgt die Beteiligung an Kapitalabrufen propor-

tional. 
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Gebühren 

1. Der Stiftungsrat erlässt zur Regelung der Ge-

bühren und Kosten ein Gebühren- und Kosten-

reglement. Sämtliche Kosten und Gebühren ver-

stehen sich exklusiv Mehrwertsteuer. 

2. Die Helvetica Life Investment Foundation erhebt 

zu Gunsten der Anlagegruppe Ausgabe- und 
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Rücknahmegebühren auf neu ausgegebenen 

und zurückgenommenen Ansprüchen, um die 

Ansprüche der übrigen Anleger vor Verwässe-

rung zu schützen und um Spesen und Abgaben, 

die im Zusammenhang mit der Ausgabe und 

Rücknahme von Ansprüchen oder dem Zukauf 

von neuen Anlagen durchschnittlich entstehen, 

abzudecken. Unbeschadet des Vorstehenden, 

kann ein Teil der Ausgabekommissionen (bis 

maximal 0.9% des Inventarwerts der ausgege-

benen Ansprüche) zur Bezahlung von Vertriebs-

kommissionen verwendet werden. 

3. Der Maximalsatz der Ausgabe und Rücknahme-

kommission beträgt 5% des Inventarwertes der 

ausgegebenen oder zurückgenommenen An-

sprüche. 

4. Bei der Abtretung von Ansprüchen zwischen 

Anlegern der Helvetica Life Investment Founda-

tion oder bei Umplatzierungen (Rückgabe von 

Ansprüchen und sofortige Ausgabe von Ansprü-

chen an einen Dritten) können Ausgabe und 

Rücknahmekommissionen je nach Ermessen 

der Helvetica Life Investment Foundation  

reduziert werden oder ganz entfallen. 

5. Die jeweils zur Anwendung kommenden Sätze 

der Ausgabe- und Rücknahmegebühren werden 

von der Geschäftsführung unter Berücksichti-

gung der tatsächlichen Verhältnisse festgesetzt. 

In die Beurteilung der Geschäftsführung fliesst 

unter anderem der jeweilige Baufortschritt oder 

Entwicklungsstand des Portfolios mit ein.  

6. Die Geschäftsführung beachtet bei der Festset-

zung der Ausgabe- und Rücknahmekommissio-

nen den Grundsatz der Gleichbehandlung der 

Anleger. 

7. Die Helvetica Life Investment Foundation belas-

tet dem Anlagevermögen zur Deckung der  

Kosten der mit der Geschäftsführung sowie mit 

der Bewirtschaftung und Administration der  

Anlagegruppe beauftragten Helvetica Property 

Investors AG eine Grundvergütung. Diese 

Grundvergütung beträgt maximal 0.35% per an-

num und entschädigt Helvetica Property Inves-

tors AG für das Management der Anlagegruppe. 

Leistungen im Bereich der Liegenschaftenver-

waltung werden separat abgerechnet. 

8. Für die Berechnung der Grundvergütung mass-

geblich ist das Gesamtvermögen der Anlage-

gruppe.  

9. Die Grundvergütung kann monatlich erhoben 

und jeweils im Folgemonat durch die Beauf-

tragte in Rechnung gestellt werden, spätestens 

jedoch wird sie quartalsweise erhoben und im 

Folgemonat in Rechnung gestellt. 

10. Zusätzlich werden der Anlagegruppe anteils-

mässig nach der Höhe ihres Nettovermögens 

folgende Kosten belastet: Kosten der Anleger-

versammlung, ordentliche Revisionskosten, 

Kosten der Depotbank, Aufsichtsgebühren der 

OAK BV, Kosten für den Druck der Geschäfts-

berichte sowie weitere Aufwendungen der  

Helvetica Life Investment Foundation (z.B. Bera-

tungs- und Anwaltskosten, Honorare der Stif-

tungsräte und externer Dienstleister). 

11. Weiter werden der Anlagegruppe die Kosten der 

Liegenschaftsschätzung, der Anlage- und Wert-

schriftenbuchhaltung sowie der Nettoinventar-

wertberechnung und die Honorare der Mit- 

glieder des für die Anlagegruppe zuständigen 

Anlageausschusses und/oder der Mitglieder  

etwaiger vom Stiftungsrat eingesetzter Kommis-

sionen, Fachausschüsse und Arbeitsgruppen 

(sofern diese für die Anlagegruppe eingesetzt 

sind) und weitere allfällig nötig werdender aus-

serordentlicher Dispositionen oder überdurch-

schnittlicher Aufwendungen im Interesse der 

Anleger der Anlagegruppe direkt belastet. 

12. Die durch Dritte oder durch Helvetica Property 

Investors AG erbrachten Dienstleistungen bei 

der kaufmännischen und technischen Liegen-

schaftsverwaltung werden der Anlagegruppe 

gemäss den jeweiligen separaten Verträgen in 

Rechnung gestellt. Wenn die Helvetica Property 

Investors AG als Geschäftsführerin diese 

Dienstleistungen erbringen sollte, ist sie berech-

tigt, maximal 5% der jährlichen Bruttomietzin-

seinnahmen in Rechnung zu stellen. 

13. Für den An- und Verkauf von Anlageobjekten 

belastet die Helvetica Life Investment Founda-

tion der Anlagegruppe eine Transaktionsgebühr 

im folgenden Umfang: 

a. bei Kauf maximal 2% des Kaufpreises 

gemäss beurkundetem Kaufvertrag; 

b. beim Verkauf maximal 1.5% des Ver-

kaufspreises gemäss beurkundetem 

Kaufvertrag. 

c. bei einer Sacheinlage maximal 1.5% 

des Erwerbspreises gemäss beurkun-

detem Übertragungsvertrag 

14. Bei Übertragungen von Anlageobjekten von  

einer Anlagegruppe der Helvetica Life Invest-

ment Foundation auf eine andere Anlagegruppe 

der Helvetica Life Investment Foundation wird 

keine Transaktionsgebühr erhoben. 

15. Die Transaktionsgebühr deckt die Aufwendun-

gen der Beauftragten für den An- und Verkauf 

von Anlageobjekten. Die aus dem An- und Ver-

kauf von Anlageobjekten resultierenden Neben-

kosten wie Notariats- und Grundbuchgebühren, 

marktkonforme Courtagen sowie Steuern  

werden der Anlagegruppe zusätzlich zur Trans-

aktionsgebühr belastet. 
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16. Im Rahmen von Projektsteuerungsaufgaben bei 

Immobilienentwicklungen wird der Umfang der 

Entschädigung der Beauftragten fallweise fest-

gelegt. Sie beträgt maximal 3% des Projekt-

werts. 

17. Die Helvetica Life Investment Foundation weist 

die Verwaltungskosten jeweils in ihrem Jahres-

bericht mittels Betriebsaufwandquote TERISA 

(Gross Asset Value GAV und Net Asset Value 

NAV) der Konferenz der Geschäftsführer von 

Anlagestiftungen (KGAST) aus. 

18. Eine Verminderung der Rendite auf den Ansprü-

chen der Anlagegruppe kann insbesondere 

durch direkte oder indirekte Kosten entstehen. 

Dazu gehören u.a. Kosten für Bauprojekte,  

Realisierung von Neubauten und Sanierungen 

der Anlagegruppe, Honorare allfälliger weiterer 

Experten, Anwalts- und Gerichtskosten im  

Zusammenhang mit der Geltendmachung von 

Rechnung und Forderungen, andere Kosten im 

Zusammenhang mit der technischen und admi-

nistrativen Verwaltung und Instandhaltung der 

Anlagen wie auch Kosten für allfällig nötig wer-

dende ausserordentliche Dispositionen, die im 

Interesse der Anleger getroffen werden.  

19. Die vorgenannten Gebühren, Kosten und Auf-

wendungen können aufgrund von Markt- oder 

Kostenveränderungen angepasst werden. 
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Risikohinweise 

Der Rücknahmepreis von Ansprüchen hängt insbeson-

dere davon ab, wie sich das Immobilienportfolio der Anla-

gegruppe in der Zukunft entwickelt. Für den Anleger be-

steht bei einer ungünstigen Entwicklung das Risiko eines 

teilweisen oder vollständigen Verlustes des von ihm ein-

gesetzten Kapitals. Anleger sollten deshalb erkennen, 

dass eine Investition in die Anlagegruppe mit Risiken ver-

bunden ist. Eine Investition in die Anlagegruppe sollte nur 

von erfahrenen Anlegern getätigt werden, welche in der 

Lage sind, die Risiken und die Chancen  

einer Investition in die Anlagegruppe auch unabhängig 

von der Information dieses Prospekts abzuschätzen. Der 

Stiftungsrat kann keine Zusicherung machen, dass das 

Anlageziel erreicht wird. Die Anleger sind aufgefordert, 

sich insbesondere mit den folgenden Risiken auseinan-

derzusetzen: 

 

a. Konjunkturelle Entwicklung 

Die Anlagegruppe investiert in Immobilien und 

Immobilienprojekte in der Schweiz. Die Anlage-

gruppe ist mithin von der konjunkturellen Ent-

wicklung und von den allgemeinen wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen in der Schweiz 

abhängig. Negative konjunkturelle Entwicklun-

gen können namentlich zu höheren Leerständen 

bei den von der Anlagegruppe gehaltenen Lie-

genschaften führen. Allgemeine wirtschaftliche 

Abschwächungen, Änderungen der Teuerungs-

rate in der Schweiz oder eine verminderte 

Standortattraktivität der zentralen Wirtschafts-

räume der Schweiz im internationalen Vergleich 

können die Anlagegruppe ebenfalls negativ be-

einflussen. 

 

b. Veränderungen des Schweizer Immobilien-

markts 

Auf dem Schweizer Immobilienmarkt kann es zu 

Schwankungen bei Angebot und Nachfrage 

kommen, welche im Einklang mit, aber auch un-

abhängig von der konjunkturellen Entwicklung 

auftreten können. Solche Schwankungen kön-

nen auch in Zukunft sowohl auf dem Mieter als 

auch auf dem Eigentümermarkt auftreten. So 

kann insbesondere ein Überangebot zu einer 

Reduktion der Mieterträge und der Immobilien-

preise führen. Dies kann auch negative Auswir-

kungen für die Anlagegruppe haben. Es können 

indessen keine zuverlässigen Aussagen zur 

künftigen Entwicklung des schweizerischen Im-

mobilienmarkts gemacht werden. Zudem ist 

nicht auszuschliessen, dass die Wertentwick-

lung von Immobilien je nach ihrem Standort sehr 

unterschiedlich sein kann. Auch bei langfristig 

vermieteten Immobilien gibt es keine Garantie, 

dass diese nach Auslaufen des Mietvertrags 

wieder zu mindestens ebenso guten Konditio-

nen vermietet werden können. 

 

c. Risiken im Zusammenhang mit der Bewer-

tung der Immobilien 

Die Bewertung von Immobilien basiert auf zahl-

reichen Faktoren und hängt nicht zuletzt von  

einer gewissen subjektiven Einschätzung dieser 

Faktoren durch den Schätzungsexperten ab. 

Die von der Anlagegruppe per jeweiligen Stich-

tag festgelegten und von Schätzungsexperten 

geprüften Werte der Liegenschaften können 

deshalb von dem bei einem Verkauf der Liegen-

schaft zu erzielenden Preis abweichen, zumal 

der Verkaufspreis von Angebot und Nachfrage 

zum Zeitpunkt des Verkaufs abhängt. 

 

d. Zinsentwicklung und Refinanzierungsrisiko 

Kredit und Kapitalmarktzinssätze sind ständi-

gen, nicht immer vorhersehbaren Veränderun-

gen ausgesetzt. Insbesondere Veränderungen 

des Hypothekarzinssatzes und der Inflation bzw. 

Inflationserwartungen können einen massgebli-

chen Einfluss auf den Wert der Immobilien und 



 

12/14  Prospekt der Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz der Helvetica Life Investment Foundation 

die Entwicklung der Mieterträge wie auch auf 

die Finanzierungskosten haben. Es besteht das 

Risiko, dass die Erneuerung von Finanzierun-

gen nicht oder nur zu höheren Kosten möglich 

ist. 

 

e. Risiken im Zusammenhang mit der Erstel-

lung von Bauten und Bauprojekten.  

Die Anlagegruppe investiert in Immobilien und 

Immobilienprojekte in der Schweiz. Es liegt in 

der Natur von Projekten im Zusammenhang mit 

dem Bau, dem Umbau und der Renovation von 

Immobilien, dass diese längere Zeit in Planung 

und anfällig für Verzögerungen sind. Verzöge-

rungen bei der Realisierung von Immobilien- 

projekten können sich insbesondere daraus  

ergeben, dass Baubewilligungen aufgrund von 

Einsprachen und anderen Rechtsmitteln lange 

Zeit nicht rechtskräftig werden. Auch können  

unvorhergesehene Schwierigkeiten mit dem zu 

bebauenden Grundstück oder der Bausubstanz 

wie auch Probleme aufseiten der Generalunter-

nehmer oder deren Subunternehmer auftreten, 

auf welche die Anlagestiftung keinen Einfluss 

hat. Während der Realisierung des Projekts  

fallen keine Erträge an. Bei der Realisierung von 

Bauprojekten kommt es häufig zu Überschrei-

tungen der budgetierten Kosten, etwa aufgrund 

behördlicher Auflagen, Unfällen, ungenügender 

Versicherungsdeckung, wegen unvorhergese-

hener Schwierigkeiten beim Bau oder aufgrund 

von Fehlern in der Plan- oder Ausführungs-

phase aufseiten der General- und Subunterneh-

mer. Baumängel und Konstruktionsfehler kön-

nen unerwartete und möglicherweise 

überdurchschnittliche Sanierungs- oder Unter-

haltskosten verursachen, welche sich ungünstig 

auf die Ertragssituation auswirken. Da Baupro-

jekte naturgemäss über Jahre hinweg in Pla-

nung sind, kann es vorkommen, dass sich die 

Annahmen über die Wirtschaftlichkeit eines Pro-

jekts während dessen Realisierung verändern, 

etwa weil die betreffende Region an wirtschaftli-

cher Attraktivität einbüsst. Ertragsausfälle kön-

nen auch dadurch entstehen, dass sich eine 

Liegenschaft nicht wie geplant vermieten oder 

verkaufen lässt. Je nach Grösse eines Projekts 

kann weiter ein beträchtliches Klumpenrisiko  

bestehen. 

 

f. Gesetzes und Praxisänderungen 

Gesetze und andere Vorschriften wie auch die 

Praxis von Behörden können sich ändern. Ver-

änderungen im Bereich des Steuer-, Miet-, Um-

weltschutz-, Raumplanungs- und Baurechts so-

wie des Bundesgesetzes über den Erwerb von 

Grundstücken durch Personen im Ausland (Lex 

Koller) können einen Einfluss auf Immobilien-

preise sowie die Kosten und Erträge haben. 

Entsprechende Veränderungen können sich da-

mit auch in der Bewertung des Anlagevermö-

gens niederschlagen und sind nicht immer vor-

hersehbar. 

 

g. Gerichtsverfahren und sonstige Rechtsstrei-

tigkeiten 

Die Anlagegruppe kann in gerichtliche und be-

hördliche Verfahren und andere Rechtsstreitig-

keiten verwickelt werden. Solche Streitigkeiten 

können sich namentlich im Zusammenhang mit 

dem Kauf oder Verkauf von Immobilien, deren 

Vermietung oder der Beseitigung von Altlasten 

ergeben. Solchen Verfahren wohnen teilweise 

beträchtliche Kosten- und Reputationsrisiken 

inne. 

 

h. Mieterbonität 

Die Anlagegruppe ist von der Bonität der Lie-

genschaftsmieter abhängig. Zahlungsschwierig-

keiten und Insolvenzen von Mietern können auf-

seiten der Anlagegruppe zu Ertragsausfällen 

führen. 

 

i. Umweltrisiken 

Trotz sorgfältiger Prüfung umweltrelevanter Risi-

ken beim Erwerb einer Liegenschaft können Alt-

lasten unerkannt bleiben. Wenn solche Altlasten 

später zutage treten, kann dies zu erheblichen, 

nicht vorgesehenen Sanierungskosten mit ent-

sprechenden negativen Auswirkungen auf die 

Bewertung des Anlagevermögens führen. 

 

j. Wettbewerb 

Die Bewirtschaftung insbesondere von Ge-

schäftsimmobilien kann sich verändern (Miete 

statt Kauf, Ausgliederung von Immobilien 

und/oder des Immobilienmanagements) und 

den Wettbewerb verstärken. Dies kann (nega-

tive) Auswirkungen auf die Preise haben und zu 

einem sich bereits abzeichnendem Konzentrati-

onsprozess führen. 

 

k. Ereignisse höherer Gewalt 

Immobilien können Elementen höherer Gewalt 

ausgesetzt sein, etwa Naturereignissen (z.B. 

Wirbelstürme, Erdbeben und Überschwemmun-

gen), kriegerischen oder terroristischen Ereig-

nissen, Sabotageakten sowie Streiks. Nicht für 

alle Ereignisse besteht ein Versicherungsschutz 

und sofern ein solcher besteht, kann es sein, 

dass die Versicherung die Schäden nicht im vol-

len Umfang ersetzt. Entsprechende Ereignisse 
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können die Ertrags- und Finanzlage negativ be-

einflussen. 

 

l. Liquiditätsrisiken 

Der schweizerische Immobilienmarkt ist be-

schränkt liquide, was sich dadurch zeigt, dass 

insbesondere bei grösseren Objekten ein kurz-

fristiger Kauf oder Verkauf nur mit entsprechen-

den Konzessionen beim Kaufpreis möglich ist. 

Die beschränkte Liquidität des Immobilienmark-

tes kann zur Folge haben, dass nicht alle ver-

fügbaren flüssigen Mittel umgehend in direkte 

Immobilienanlagen investiert werden können 

und diese vorübergehend eine grössere Posi-

tion in den Büchern der Gesellschaft darstellen. 

Dies wiederum kann einen Einfluss auf die Anla-

gerendite haben. Auf Bargeldguthaben bei Ban-

ken sind gegebenenfalls Negativzinsen zu be-

zahlen. 

 

m. Risiken im Zusammenhang mit IT 

Die Geschäftstätigkeit der Anlagegruppe ist von 

einer funktionierenden IT-Umgebung abhängig. 

Insbesondere die Datensicherheit und ein Aus-

bleiben von Funktionsstörungen und -unterbre-

chungen können nicht immer garantiert werden. 

Eine Verwirklichung solcher Risiken kann Aus-

wirkungen auf die Finanzlage der Gesellschaft 

haben. 

 

n. Dritt- und Sammelverwahrung 

Die Helvetica Life Investment Foundation kann 

die Depotbank ermächtigen, Teile des Anlage-

vermögens Dritt- und Sammelverwahrern im In- 

und Ausland zu übertragen, sofern die gehörige 

Sorgfalt bei der Wahl und Instruktion der Ver-

wahrer sowie bei deren Überwachung gewähr-

leistet ist. Die Dritt- und Sammelverwahrung 

bringt es mit sich, dass die Helvetica Life Invest-

ment Foundation an den hinterlegten Wertpa-

pieren nicht mehr das Allein-, sondern nur noch 

das Miteigentum hat. Sind die Dritt- und Sam-

melverwahrer überdies nicht beaufsichtigt, so 

dürften sie organisatorisch nicht den Anforde-

rungen genügen, welche an Schweizer Banken 

gestellt werden. Ferner birgt die Dritt- und Sam-

melverwahrung das Risiko, dass die Depotbank 

diese Dritt- und Sammelverwahrer nur be-

schränkt überwachen kann. 

 

o. Risiken infolge von Interessenkonflikten 

Die Helvetica Property Investors AG kann im 

Zusammenhang mit der Helvetica Life Invest-

ment Foundation mehrere unterschiedliche 

Funktionen ausüben. Insbesondere wird sie für 

die Anlagegruppe als Dienstleisterin für die An-

lagegruppe und auch als geschäftsführende Ge-

sellschaft tätig. Zudem ist die Helvetica Property 

Investors AG selbst in der Immobilienbranche 

tätig. Potenzielle oder tatsächliche Interessen-

konflikte können sich aufgrund dieser Konstella-

tion ergeben. Die Helvetica Life Investment 

Foundation sowie die Helvetica Property Inves-

tors AG ergreifen adäquate Massnahmen, um 

derartige Interessenkonflikte zu verhindern bzw. 

zu reduzieren. 
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Steuern 

Die Helvetica Life Investment Foundation ist, da ihre  

Einkünfte und Vermögenswerte ausschliesslich der  

beruflichen Vorsorge dienen, von den direkten Steuern 

des Bundes, der Kantone und der Gemeinden befreit 

(analog Art. 80 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die  

berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

vom 25. Juni 1982 (BVG) in Verbindung mit Art. 23 Abs. 

1 lit. d des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der 

direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. 

Dezember 1990 (StHG) bzw. Art. 56 lit. e des Bundesge-

setzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 

1990 (DBG)). Hingegen unterliegt die Anlagestiftung den 

Objektsteuern, Liegenschaftensteuern und Vermögens-

verkehrssteuern (insbesondere Grundstückgewinnsteu-

ern und Handänderungssteuern). Die Ertragsausschüt-

tung der Helvetica Life Investment Foundation unterliegt 

nicht der eidgenössischen Verrechnungssteuer. Die Aus-

schüttung erfolgt deshalb ohne Abzug der Verrechnungs-

steuer. Die Ansprüche unterliegen nicht den Stempelab-

gaben (Emissionsabgabe und Umsatzabgabe). 
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Änderungen 

Änderungen des Prospektes werden von der geschäfts-

führenden Gesellschaft der Helvetica Life Investment 

Foundation beantragt und vom Stiftungsrat genehmigt. 

Der geänderte Prospekt wird unverzüglich allen Anlegern 

der Anlagegruppe in geeigneter Form zur Verfügung ge-

stellt. 

 

Helvetica Life Investment Foundation 
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